
URTEIL DES GERICHTSHOFES (DRITTE KAMMER) 
VOM 12. NOVEMBER 1981 ' 

Amministrazione delle finanze dello Stato 
gegen S.r.l. Meridionale Industria Salumi und andere; 

Ditta Italo Orlandi & Figlio und Ditta Vincenzo Divella 
gegen Amministrazione delle finanze dello Stato 

(Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt von der Corte suprema di Cassazione, Rom) 

„Nacherhebung von Eingangs- oder Ausfuhrabgaben" 

Verbundene Rechtssachen 212 bis 217/80 

Leitsätze 

1. Handeln der Organe — Zeitliche Geltung — Verfahrensvorschriften — Materiell
rechtliche Vorschriften — Unterschied — Rückwirkung einer materiellrechtlichen Vor
schrift — Voraussetzungen 

2. Europäische Gemeinschaften — Eigene Mittel — Nacherhebung von Eingangs- oder 
Ausfuhrabgaben — Verordnung Nr. 1697/79 — Rückwirkung — Keine 

(Verordnung Nr. 1697/79 des Rates) 

1. Zwar ist bei Verfahrensvorschriften 
im allgemeinen davon auszugehen, 
daß sie auf alle zum Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens anhängigen Rechtsstrei
tigkeiten anwendbar sind; dies gilt je
doch nicht für materiellrechtliche 
Vorschriften. Diese werden vielmehr 
im allgemeinen so ausgelegt, daß sie 
für vor ihrem Inkrafttreten entstan
dene Sachverhalte nur gelten, wenn 
aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung 
oder ihrem Aufbau eindeutig hervor
geht, daß ihnen eine solche Wirkung 
beizumessen ist. Diese Auslegung ge
währleistet die Be'achtung der Grund
sätze der Rechtssicherheit und des 

Vertrauensschutzes, nach denen die 
Gemeinschaftsgesetzgebung klar und 
für die Betroffenen vorhersehbar sein 
muß. 

2. Die Verordnung Nr. 1697/79 betref
fend die Nacherhebung von noch 
nicht vom Abgabenschuldner angefor
derten Eingangs- oder Ausfuhrabga
ben für Waren, die zu einem Zollver
fahren angemeldet worden sind, das 
die Verpflichtung żur Zahlung derar
tiger Abgaben beinhaltet, ist auf vor 
ihrem Inkrafttreten, also vor dem 
1. Juli 1980 vorgenommene Eingangs
oder Ausfuhrabgabenfestsetzungen 
nicht anwendbar. 

1 — Verfahrenssprache: Italienisch. 
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